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II.- 4311 (fer Beüagen zu: den Stcnogr:tphischcn Protokollen 

des Nationalrates XV. Gesctzgebuogsperiode 

A n t rag P .. 1982 -10- 0,1 ras. : ---_ .. _--------_. ------

der Abgeordneten Dr. Heindl, Dkfm.ODr. König, Oipl.Vw.Dr. Stix 

und Genossen 

betreffend die Erlassung eines Bundesgesetzes über die Haltung 

von Notstandsreserven an Erdöl und Erdölprodukten und über 

Meldepflichten zur Sicherung .der Energieversorgung (Erdöl­

Bevorratungs- und Me!degesetz 1982). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

. 
• 

' . 

. . 
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Bundesgesetz vorn xxxxx 
über die Haltung von Notstandsreserven 
an Erdöl und Erdölprodukten und über 
Meldepflichten zur Sicherung der Ener­
gieversorgung (Erdöl-Bevorratungs- urrd 
Meldegesetz 1982) 

Der N21rio!i~t hat beschlossen: 

rv erfassungsbestimmung) 

Die Erbssung, Aufhebung und Vollziehur::; 
von Vorschrihen, wie sie in den Art. ][1, IV und V dieses 
Bundesgelletzes enW2l1ten sind. sind 'tur die Zeit I 
vom Wirksamkdisbegin.n dieses Bundesgeseae5 
bi:l 30. Jun.i 1984 auch in! den Belangen Bundes-
same. hinsichtlich derer da3 Bundes-Verfassungs-
gesetz in Ge!" Fas.\Iung von 11929 etwas anderes 
vorsieht. 

.$ 11. Im Sinne dieses Bundesgesetzes in oder 
sind 

L .,lEP-Übereinkommenca das Übereinkom­
men vom i8_ November 1974 über ein Inter­
nationales Energieprogr.unm. EGBL 
Nr.317/1976; 

2. ,,Erdöl" Erdöle und öle a~ bituminösen 
Mineralien, wh, der Nummer 27.09 des 
Zollurifes (Zollurifgeseu: 1958, EGBL 
Nr_ 74. in der jeweils gelt.::oden Fassung); 
ausgenommen ho<:hschwefelh~Jciges bitumi­
nöses Schieferöl; 

3. ~;Erdö}prodl.lkur Waren der Nummer 27.10 
des Zo!h.:u-ifes. eiruchließiich Erdölfraktio­
neo und RUclu<liode VOll der Erdölverarbei­
rung der Nummer 27.XO des Zolltarifes. aus­
genommen Schmicrök, T raruformatorenöle 
lUnQ zuhe.reiww Schmie&e!:i:e; 

4_ .,Benzine"" Waren der NUInmex- 27.10 A 
deg ZollMfes; ausgenommelil Pel'..rO~äilier. 
ln-Hexan IJ.AKlld I'lI~HepTCa!'l; 

5 .•• Tenhenzine"' Waren der NuMm.eX' V.1O B 
des ZoliW'ifes. 

6_ .,Peuo\eilli'l" Warel:'l «leK' Nummu 27.10 C 
des Zolltarifes; 

7 . .,Gasöle'· DieselkrutswH und andere Gasöle 
der Nummer V. H) D des Zollcarifes. ein­
schließlich des besonoerJ gekennuichneteD. 
Gasöle.;r gemäß deliil "§§ li und 3 Abs. X des 
lBundesges.-.."'\O:eSJ BGBL Nr_ 25911 966 in der 
jewei.h geltei.H!len Fassung; ausgenommen 
Mineldesti.ll .. w oerummtei" Siedegrem.en zur 
Hemellung von Dru~; 

ß. .,Erdölfrakcionen zU!' Weiu::xverrubeirung"" 
durch Kracken. Destillation oder durch 
lDescilJauQifiI ulld Raffimw(lfi hergestellte 
lErdölhakcioll'ien der Anmerkung:3 zu Num­
mer V.Re des Znllucifes; 

9 .• ,Heizöle'· 'WaK"eifil dei" Nummer 27.W E des 
Zolltarifes; 

10 ... Spindelöle u_md Schmiei"öle" Waren der 
Nummer V.Hl F des Zollurifes, ausgenom­
mel1l Scnmnerole fur schmierende Zwecke; 

1 L .,andere Öle"' Waren deR' NummeK' 27.10 X 
deli Zolltarifes. !>ofem sie «:nergetisch genutzt 
werden können, <'?usgenom!"el1l 'fnmsforma-
1torenöle; -
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U .• ,Rückstlnde ZUIt W~iterven.rbeitung" RUck­
sGinde von <let" Erdölvenrbeitung zur Wei­
~enrer.ub€itung durch l'.racken, Destillation 
adel(' Destillation und Raffination der 
Anmerkung 4 zu Nummer 27.10 des Zollta­
rifes; 

B . .,Steinkohle und Steinkohlenkoks" Stein­
kohle aus Nummer 27.0i und Koks und 
Halbkoks (Schwdkoks) aus Steinkohle auS 
NummeIt 2?04 des; Zolltarifes; 

H .•• ErdgaS'" Erdgas, aus Nummer 27.11 des 
Zollt.--mfe~. 

§. 2. (1) Physische und ;unstisc.he Personen so­
wie Personengesellsmafceu des Handelsrechtes, 
die ErdöR oder Erdölprodukte importieren, haben 
nach Maßgabe det' §§ 3> bis 10 Pflichtnotstands­
reserven an Erdö~ oder Erdölprodukten zu hal­
ten (V orTatspffic:b.tige). 

(2) Geringfügige Importe, wie in Fahrzeugen 
mitgefü.h~e Resel.\l'en :m Treibstoff für den Be­
~rieb dieser Fahrzeuge und kleine Mengen, die 
von Endverbnuchern für' den eigenen Bedarf 
eingefühlt\: werden, begründen keine Vorrats,­
pflic.he. 

§ J. (1) Vorr.ltspfl.ic.htige haben ab L März jeden 
Jahres je 25 % des Importes 'i 
an Erdöl und den einzelnen 
Erdölprod~~ten im vorange­
gangenen Kalenderjahr als 
Pflichtnotstandsreserven im 
Inland zu halten~ 
(2) Der Btlndesminist~r Hir' Handel, Gewerbe: 

und Industrie kann den im Abs. 1 genannten 
Prozeni:Sa1:Z durch Verordnung ändern, wenn 
dies zur E.rfüllung völkerrechtlicher Verpflich­
tungen. die sich aus d'!m IEP-Obereinkomrnen 
ergeben, erforderlich ist.. 

(3) Der Bundesmini,ter für Handel, Gewerbe 
un'cl. Industrie kann die Höhe der Pflidrtnot-

i standsreset-VeCil, die zu bestimmten Zeitpunkten 
zu halten sind, durch Verordnung abweichend. 
von Abs. 1 neu festsetzen, wenn dies zur Wieder­
auffüllung der PflichenotStandsreserven nach vor­
angegangen~ Leokungsmaßnilimen erforderlich 
ist. 

(4) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie k:t.nn abweichend von Ab!. 1 und 2 
auf Antrag eines Vorn.tspflichcigen durch Be­
scheid die Höhe de .. Pffichtnotstandsreserven fett­
setzen und den Zeitr:lum der Wieden;uffül!unl!; 
dem VO!(,r.l\:Spflichtigen vorschreiben, wenn 
Pflichtfio\:SundsE'eserven durch Kriegseinwirkun­
gen, Terrorakcionen" Sabotage, tedmische Ge­
brechen. höhere Gewalt oder auf andere Weise 
vernichte!: woroell! sind_ 

". 
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I (5). De,: Vo.riahresiroporc (Ab!. 1) wird d~rch 
die 1!Il Jewelh vorangegangenen Ka.lenderph. 
aus dem Zollaushnd in den freien inländischen 
Verkehr verbrachten Mengen an Erdöl oder Erd~ 
ölprodukten bestimmt. Er ist um jene 
Mengen an Erdöl od~r Etdölpro­
dukten zu vermindern, welche 
der Vorratspflichtige im gleichen 
Zeitraum aus dem Zollinland in den 
ausländischen Verkehr verbrachte. 
Dabei kann der Export von Rohöl 
oder Erdölprodukten unter Zugrunde­
legung des Umrechnungsschlüssels 
gemäß § 8 Abs. 4 vom Import an Roh­
öl abgezogen werdeuu Der Import an 
Erdölprodukten kann durch den Export 
von Erdölprodukten innerhalb der 
Gruppen von 
1. Benzinen und Testbenzinen; 
2. Petroleum und Gasölen; 

1_. 

3. Heizölen, Spindel- und Schmier­
ölen (ausgenommen Schmierölen 
für schmierende Zwecke), anderen 
Ölen und Rückständen 

vermindert werdeno 

§ 4. Die Vorntspflicht kann nach Wahl. des 
Vorratspflichtigen auf folgende Weise erfüllt wer:­
den: , 

1. durch Haltung von Pflidtmotstandsre1crven 
durch den Vorratspflichtigen; 

2. durch gemeinsame Haltung von pflichtnot­
standsreserven durch zwei oder mehrere 
Vorratspflichtigej 

3. durch privatrechtlichen Vertrag, der den 
Vertragspartner yerpflichtet, eine bestimmte 
Menge an Erdöl oder Erdölprodukten zur 
Verfügung zu halten; 

4. durch übernahme der Vorratspflidtt gemäß 
§ 5. 

§ 5. (1) Die Vorratspflicht kann nach Maßgabe 
der Abs. 2 bis 7 von Lagerhaltern mit befreiender 
Wirkung für den Vorra;:spflichtigen ganz oder: 
teilweise übernommen werden. 
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(2) Lagerhalter, die die Vorr:mpflichc für 
Dritte übernehmen wollen, bedürfen zur Aus­
übung dieser Tätigkeit einer Genehmigung des 
Bundesministers für H:mdel, Gewerbe und [ndu- 'I 

strie. Die Genehmigung ist zu ert~i!en, wenn der. 
Lagerhalter nach Sachkenntnis und innerer Ein­
richtung die Gewähr für eine ordnungsgemäße 
Ha.ltung yon Pflidltnotstandsreserven nach ' 
diesem Bundesgesetz. biete:. Ver Erteilung der 
Genehmigung sind die Bundeskammer der 
gewerbli6en Wirtschafe. die Präsideritenkonfe­
renz der Landwirtschaftskammern österreichs. 
der österreichische Arbeiterkammertag und der 
Osterreichische GewerkschaftSbund zu hören. 

(3) Die Lagerhalter haben über die übernahme 
der Vorratspilich~ eine Bestätigung auszustellen, 
aus der der Umfang der übernommenen Ver-\ 
pflia."t".Ing. insbesondere die zu haltende Menge' 
an Pfiichtnotstandsreserven und die Dauer der 
('"'bernahme hervorgeht;. Dem Bundesminister für 
Handel, Gewer~e und Industrie ist die Ausstel­
lung solcher Bestätigungen unverzüglich durch 
den Lagerhalter anzuzeigen. 

(4) Mit Ausstdlung der Be~täcigung über die 
übernahme der Vorra:spflicht gelten d!:: bger­
halter im Umfang de,- Besticigung als Vorr:ltS­
pflidtcige ir.t Sinne da § 2. 

(5) Der BundesIrl."1~ter für P..ande!. Gewerbe 
/und Industrie hat durm Verordnung einen 
Hächsttarif für die übernahme der Vorratspflicht 
für je 1 000 Erdöleinheiten fe:s~ulegen. Die Tarife 
sind so zu bemessen, daß sie die mit der Haltung 
der Pflichmots!::l.adsreserven verbundenen Kwren 
dec.ken. Die Verordnung ist im "Amtsblatt: zur 
Wiener Zeitung" kundzunuchen. 

(6) Für Lagerhalter, für die %ut" Besicherung 
von Krediten für die Herstellung und Erhaltung 
von Pflichcaotstandsreserven eine Bundeshafrung 
a.uf Grund ein~ besonderen Bunde5ge5etz:!S über­
nommen wird, gelten zusätzlich folgende Be5cim­
mungen.: 
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t. Die Lagerhalter müssen Kapitalgesellschaften 
mit Sio: in österreich sein. deren Unter­
nehmensgegenstand die übernahme der Vor­
ratspflicht nach diesem Bundesgesetz. ist. 
Diese Geseltschafteru sind von den Bestim­
mungen der Gewerbeordnung 1973 ausge­
nommen. Sie dürfen unbesch:ldet einer ange­
messenen Verzinsung des Eigenk:tpitals nic.~t 
auf Gewinn gerichtet sein. Die Bestimmun­
gen der §§ 74,75,77 bis 83. 353, 355 erster 
Satz;. 359 Ab,. 1 und 2, 360 Abs. 2 bis 4 der 
Gewerbeordnung 1973 finden mit der Maß­
gabe Anwendung, daß für die ErteiIung der 
Bewilligung einer Betriebsanlage der Landes­
hauptmann zuständig ist. ~ 69 der Konkur:;-\ 
ordnung findet: auf solche Kapitalgesellschaf­
ten keine Anwen~u~~." 

2. Die Lagerhalter dürfen keine Geschäfte be­
treibe!l, die nicht unmittelbat" oder mitcelbar 
dem Untemehmensgegensund dienen. 

3. Die Lagerhal~r haben bei det" Srandon:waru 
der Lager regionale Versorgungsgesimts­
punkte zu berucksimtigen. Dies ist vom 
Bundesminister für Hande!, Gewerbe und. 
Indus~ri"" unt~r AnhöC'Un~ der Länder zu 
prüfen. 

4. Die Lagerhalter haben aHgemeine Bedingun­
gen für- die Obern:lhme der Vorr.mpfiicht 
aufzustellen, die der- Genehmigung des Bun­
desminister! für Hand::!, Gewerbe und. Indu­
strie bedürfeQ und im ,,Amtsblatt: zur 
Wiener ZeitungU kundzu.-nadteo. sind. Die 
Genehmigung ist zu erteilen, wenn d!e all­
gemeinen Bedingungen den im Ab,. 2 ge­
nannten Erfordernissen entspredten.. 

5. Die Lagerhaher haben mit jedem Vorrats­
pflichtigen, der ein solches Anbot ste!!., zu 
den Tarifen (Ab,. S) und den aHgemeinen 
Bedingungen (Z. 4) einen Vertrag über die 
übernahme de: Vorratspfiicht abzuschließen. 

(7) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie hat die übernahme der Vorrats .. 
pflicht nach vorheriger Androhung zu unt.:r­
sagen, wenn der Lagerhalter seine Pflichten nach 
diesem Bundesgesetz nicht gehörig erfüllt oder 
die Vonussettungen zur Genehmigung gemäß 
Ab,. 2 entfallen.. In diesem. Fall hat der Bundes­
minister für Handel, Gewerbe und Industrie in 
sinngemäßer Anwendung des S 3 Abs. 4 die Hal­
tung der Pflichttlotsundsreserven für die Vor­
ratspflichtigel1. d~en Vorracspffidu: übernommen 

, wurde, festzulegen.. 
I 

§ 6. Hat ein Vorratspflichtiger die Einfuhr 
von Erdöl odel:' Erdäiprodukten dauernd einge­
stellt" 50 kann er nach Erfüllung seiner Vorrats­
pflicht über die P:flichtnotsund.!r~rven ver .. 

"li fÜ05?VOrr.ltspfli~h~i~-~t 28. Feber je~es J~s 
erfüllt, in dessen Vorjahr keine Importe durchge­
führt wurden. " 
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§ 7. We'i: eine die Vorratspflicne begründende 
Tätigkeit neu aufnimmt, m1Jß im ersten Kalender­
vierteljahr nach AufnJ.h.me der Importtätigkeit 
kerne. Pflichtno~undsresef:ven halten. Km zweiten 
Kalenderviertdjahr und jedem weiteren Kalender­
vierteljalu sind 25% der Importe aller vorangegan­
geneN Kaiendenrierteljahre zu halten. Ab dem Ende 
de~ Kalenderj:lhres. das mit dem Ende des vierten 
Kalendemerrelj:Uire! nach Neuaufnahme der 
Impo.rtUcigkeit zusammenfällt oder das ihm folgt. 
bestimmt sich der Umfang der Pflichtnotsundsre­
serven nach § 3. 

§ 8. (1) Sofern die Pflichclagermenge, berechnet in 
Erdöleinheiten gemäß Abs. 4, gleichbleibt, kann der 
VOITatspflic.htige an Steile von Erdölprodukten 
Erdöl lagern oder Erdölprodukte im Ausmaß von 
höchsten~ 20% der Mengen' der nachstehend 
genanmca Produktengroppcl'll untereinander aus­
tauschern: 

L Benzine und Testbenzine; 
2. Petroleum und Gasöle;· 
3. Heizöle. Spindd- und Schm.ieröle (ausgenom­

men Schmierole für schmierende Zwecke), 
andere Öle und Rückstände zur Weiterverar­
beirung. 

Der Vorntspflichcige kann femel' an Stelle von 
Erdöl Erdölprodukte lagern. wobeR jedoch der 
Anteil von 

1. Benzinelll und Testbenzmen 20%; 
2. Petroleum und Gasölen _0%; 
l. Heizälern. Spindel- und Schmieroler (ausge­

nommen Scnmierölen für schmierende 
Zwecke). anderen Ölen und Rückständen 
3Q% 

an der durch Erdölprodukte substituierten PfIicht­
norsundsreserve an Erdöl. ausgedruckt in Erdöl­
einheiten gemäß. Abs. 4, nicht unterschreiten da.rf. 
Erdölir:tkcionen zur Weitervenrbeitung. Rück­
stände. Halberzeugn.isse und andere Komponenten. 
die der Herstellung der vorgenannten Produkte 

diene~ können diesen je nach ihrer Beschaffenheit 
zugerechnet werden. ----

(2) Der Bundesminister für Hmde!. Gewerbe 
und Industrie k:!on auf Antrag eines Vorrats­
pflichcigen durch Bemeid zeitlich befristete Aus­
nahmen VOll! den B€S6riokul1~ der Austausch­
möglidüteig nach AOll. i g:nehmigcn. wenn die 
Einhall:'lm~ solchet' Be5chriinkungeu eine unzu­
mutbare H1ir1:e dars~elu: odel' die Versorgung der 
Verbraucher mie Erdölprodukten erschwe.ren 
würde. 

(3)Del' Bundes~inister ffu. H';;;d.eI. Gewerbe ~d 
Industrie ka.n.n auf Antrag des V orntspflichcigen, 
erforderlich enfalls um:eJ: Vorschreibung bestimmter 
geeignete!' Auflagen oder befristet, durch Bescheid 
festlegen. ob und inwieweit aWl besonderen betrieb. 
lieh begründeten Gegebenheiten an Stelle von 
Pflichmotstandsreserven an Erdöl oder Erdölpro­
dumill Reserven an anderen Energieträgern oder 
an nur im Notstandsf:!.ll zu nUuenden Produktions­
möglichkei~en an andereIll Energietrlig~m.geh3'-!ten 
werden körmeril. Dabei bat er auf die Jewetllge 
Lage der Energievenol"gUIlg'. die Möglichkeit .der 
Subscirutiolll und die tedmisdten Gegebenheiten 
der nidl\: genüC:1:en Produktionsmöglichkeiten 
sowie auf die Dauer ihrer Inbetriebsetzung Be-. 
Ihdll: zu nehmeIh.. 
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(4) Der Berechnung ~Ersatzmengen gemäß 
Abs. 1 bis 3 sind folgen.:ie Umrechnungsschlwsd 
zugrunde zu legen: 

~ierd~ 

t kg :Erdöl ••••.•....••.••••••.• 
1 kg Erdölprodukte ••.••.•••.••• 
1 kg Steinkohle oder Steinkohlen-

koks •...•.......•....•.... 
t m3 

Q Erdgas •.••....•.•....•••• 
0,760 
0,860 

§ 9. (t) Vorräte. die aus technischen Grunden 
auch im ernstesten Notsünd nicht verfügbar 
sind (Art. 1 Z. 2 der Anlage zum IEP-Oberein­
kommen), sind auf die Pflidttnot,tandsreserven 
nicht anzurechnen. 

(2) Die Vorräte gemäß Ab,. 1 sind mit: 10°/1) 
der Pflichtao'CStandsreserven zu bemessen. Der 
Bundesminister für' Handel, Gewerbe und Indu­
strie kann diesen Prozentsatz über Antr.1g des 
VorratspHichtigen vermindern. wenn d!~r nach­
weist, daß ein geringerer Prozentsatz den tech­
riischen Gegebenheiten seines Betriebes entspricht. 
Völkerrechtliche Verpflichtungen aus dem IEP­
übereinkommen dürfen hiedurch nicht verletzt: 
werden. 

(l) Der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie kann zur Erfüllung völkerrecht­
licher Verpflichtungen, die sich aus dem IEP­
übereinkommen ergeben, den im Abs. 2 ge­
nannten Prozentsatz durch Verordnung ändern. 

§ 10. (1) Pflidttnotstandsreserven sind s() zu 
lagern. daß die Beschaffenheit der gelagerten 

. Energieträger erhalten bleibt. Sie können mit 

. anderen Besti.'1den gemeinsam iri einem Lager­
behälter gehalten werden. In diesem Falle si:Jd 
geeignete Vorkehrungen zu treffen, die die Er'­
haltung der Pflichmotstandsreserven jederzei1: i sicherstellen. Der jeweilige Lagerscand sowie der 

I geforderte Stand der pflichmooundsreserven 
I müssen buchmäßig und auf Grund des Buch­
'standes auch körperlich nachgewiesen werden 
können. 

~ (2) Erdöl und Erdölprodukte dürfen. nur in 
Behältem gelagert werden. die nach den in 
Betracht kommenden RechtsVo1'3chrinen geneh­
migt und mit einer MeBeinrichrung versehen sind. 
Sie müssen überdies AbfülleinriGhrungen aufweisen, 
die für eine Abfullung der Noenandsreserve in 
Transporteinrichrungen geeignet sind. . 

. (3) Die VOrr:1tSpflicht kann nicht mit jenen 
Mengen an Erdöl oder Erdölprodukten erfüllt wer· 
den. die sich in Straßetltankwagen, Eisenbahnkes· 
selwagen. Tankstellen oder in Rohrleirungsanlagen 
befinden. 

§ t 1. Physische Personen, juristische Personen 
und Personengesellscha&en des Handelsredtts. die 
Erdöl oder Erdölprodukte importieren. haben 
dem Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie 

1. die Neuaufnahme einer solchen rttigkeil; 

2. die Eröffnung des Konkurses über ihr Ver­
mögen 

unverzüglich zu melden. 

' .. 
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§ 12. (1) Physische Person~n. juri>tische Perso­
nen und Personengesellschaften 1es H:1ndels~ 
rechts. die Erdöl oder Erdölprodukte lmporti~ 
ren, haben bis zum 3L Jänner eines jeden Jahres 
schriftlich unter Verwendung der hiefür amtlich 
aufzulegenden Formuhre dem Bunclesmini­
sterium für H3.nde'l. Gewerbe und Industrie den 
Vorjahresimpore (§ ) Abs. 1) an Erdöl und Erd­
ölprodukten! zu. melden. Gleichzeitig; ist mit der 
Meldung unter B<:ibringung; entsprechender 
Naa",,,-eise anzugeben. 

1. ob eii1l Lager gemiß § 4 Z. 1. 2 oder 3 ge­
h:l.lten. wird. 

2. ob und in welchem Umfang die Vorrats~ 
pflicht gem:iß § 5 übernommen worden ist. 

(2) Die im Ab$. ~ genannten Meldepflichtigen 
b:1>ben dem Bundesminist.enum für Handel. 
Gewerbe und Industrie bis z.um 15. des Folge­
monats schriftlich unter Verwendung der ruefür 
amtlich. auhulegenden Formulare <üe im Vor­
monat: durchgeführten Importe an Erdöl und 
Erdölprodukten z.1.& melden. 

§ U. VOITatspflic:hrige haben dem Bundes­
ministerium für Handel. Gewerbe und Industrie 
schrifclidJ. untei' Vegwendung der hiefü1" amtlich. 
aufzulegendeß Formulare über den Sund der 
Pflidu:notsundsreserven am jeweiligen Monats­
letztem Meldungen bis zum 15. des Folgemonats 
zu erstatten. 

S 14. Vorr;1,~pa.imtige haben jährlich dem 
Bundesministenum für Handel" Gewerbe und 
Indus.trie St:l\ndore, Bezeichnung, Kapazität und 
E.ignung der Lagerk.apmtäten bekann=geben. 
die nur ode!:' <'l.uch für die Aufnahme von Pftidtt­
notst2ndsroervefi dienen. Die Meldungen sind 
mit Stidlug 310 Dezember cks Beridttsjahres 
bis zum 31. Jänner' des Nadlj:ilires abzugeben. 

S 15. Vorr..upflid:u:ige ha~en forrbufen-d Auf­
zeichnungen zu. führen, aus denen der jeweilige 
Lagersund sowie der Stand an Pflichtnotsundl-, 
reserven eindeucig und übersichtlich hervorgeht.' 
Werdem PffichtnotsUndst"eserven mit anderen 
Beständen in Behältern gemeinsam gelagen: (S 10 
Ab,. 1), so ist der w.gerst:l...'ld mi.cdesten.s einmal 
arbeitstägli~ sonst mindesteml einnul monatlich 
zu messen. Wif'd bei der Messung eine Unter­
schrei~ng der zu haltend;n PB.ichmotstandJ­
reserven feso;:gendlt; 50 ist spätestens :un Folge- . 
tag naw der' Messung dem Bundesministerlum 
für Handel" Gewerbe und Industrie Meldung zu 
erstatten. 

§ 116. (1~ Sofern es zur Erfüllung völkerrecht­
licher Verpiliwi:Ungom. die sich aus dem lEP­
Ubereinkom.tneI:ß ergeben. erforderlich ist, haI; der 
Bundesminisl:el;' fül:' Handel, Gewerbe und 
Industrie duech Verordnung Erhebungen, die sich 
auE ölgeseUsch2!fffi ~Art'. 26 des IEP-überein­
kommen!) beziehen. übet' folgende Gegenstände 
anzuordnen: 

1. Aufbringung von Erdöl und Erdälproduk­
~en einschließlich SchätzUngen der voraus­
sidttlichen Aufbringung in den einzelnen 
Monaten des folgenden Kalenderjahres; 

2. Verfügbarkeit und Verwendung von Beför­
derungsmittelrn für Erdöl und Erdöl­
produkte; 

3. sonstige Gegenstlnde, insbesondere nam d:!n 
Are. 2; bis 36 des IEP·Obe["einkomro~n,. 

' .. 
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(2) In Verordnungen g~iß Abs. 1 ist insbe-
sondere festzulegen: 

1. der Eintritt der Meldepflich~ 

2. der Kreis deL" Meldepflichtigen. 

3. die Gegenstände der MeIdun~ 

4. die Meldetennine und die Zeitriume, auf 
die sich die Meldungen zu beziehen haben. 

§ 17. (1) Der Bundesminister für Handel. Gewerbe und 
Industrie hat den Stand der Pflichtnotstandsreser· 
ven. deren Beschaffenheit sowie die Beschaffenheit 
und Ausstattung der Lager stichprobenweise zu 
überprüfen. Hiezu ka~ er sich d~r 'Behörden der l ~lIgemeinen stutlidlen Verw~ltu~g bedienen. 

(2) .Den Kontrollorganen ist freier Zutritt zu den 
Lagern und Einsicht in aUe Lageraufzeichnungen 
und über Veränderungen des Lagentandes seit der 
letzten Messung sowie die Entnahme von Proben 
im unbedingt erforderlichen Ausmaß. zu 'gewäh-
ren. ) . 

:.Besteht der begründ.;t;-Vercbdlt, cb.ß die Lager­
stinde unrichtig ausgewiesen werden, köI.Q.Q das 
Kontrollorgan die körperlic:ru: Aufn~e des 
Lagerstandes verlangen und die Obetnahme und 

. Abgabe VOn Erdöl oder Erdälprodu!r.t--n in oder 
aus Beh21cern, in denen Pilicbtnotsundsreserven 
gehalten werden, vocübe!-gehe.nd und so lange 

'einstellen, als für die Me5SWlg der Lagerstinde 
no~endig ist. ._~ 

§ 18. Soweit es zur Erfüllung der Verpflidmtn. 
ge!l aus dem IEP·Obereinkommen erforderiich 
ist, sind die in einer Verord.o.ung rudl ) 16 
bezeidmeten Meldepiiicbtigen Z'.l:' AUlkua.Et:s­
erreilung :1n die mit der Voltz:ehung' dieses 
Bunde:;ge:;et:z~ k.rauten Behörden verpflicbt--t. 

§ 19. Die Ergebnisse von Erhebungen gemiß 
den SS 11 bis 18 dürfen nur für Zwe<k~ der Vo!.l­
ziehung dieses Bundesgeset:z.es verwendet w-erden. 

§ 20. Bei der behördlichen Prei,fest:setzung je 
Tonne für Erdälprodukt:, die in &r Anlage 
zum Preisgesec; BGBl Nr. 260/1976. ing=­
führt sind, ist die sieb aos du VerpffichtullS 
zur HersteUung und Erlulrung VOn Pilichtnoc. 
standsreserven ergebende Koste.abehst:n.ag je 
Tonne der der VOrr:lupSicbt unterliegenden 
Menge von zu beruduiduigen. 

§ 21. (1) Eine Vennltungmhertretung, die VOn 

der Bezirksvecwaltungsbehörde mit Geldstrue 
bis zum Zweibdten des Weru:s der fehlenden 
Menge der Pflichtnotstac.dsreserve gemiß ,§ 1 
Abs. 1 zu be:;trafen ise. begeht, wer der Vornts­
pflicht gemäß den §§ 2 bis 10 oder dan auf 
Grund dieser Bestimmungen ergangenen Ver­
ordnungen und Be3cheidea zuwiderhandelt. 

(2) Von einer Be:str:Uung ist abzusehen, wenn I 
vor. der AnsetzUng oder Durc:bführung einer: 
KonuoUe es 17) eine Meldung gem~ S 15. 
erstattec und die fehlende Menge unverzüblidl \ 
ergänzt wurde. 

' .. 
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§ 22 •• Eine Verw:tltungsübertretung, die von 
del" Bez.trksverwaltungsbehärde. mit einel" Geld­
stnfe bis. zu S 30 OO~~- zu bestrafen ist. begeht, 
wer: . 

1. die Meldungen lind Auskünfte gem:iß den 
SS 11. 12. "13, 14- und 16 nidlt odel" nicht 
rechtzeitig, unrichtig oder unvollständig 
erstattet; ! 

2. die Bes~uugen des § 15 über die Führung 
von Auf;::eidmungeo. nicht befolgt; 

3. der Verpflichtung. die Kontrollen gemäß 
S 17.zu duldeo, iuwiderh.:mdelt. 

§ 23. Die Bundesgea<hrmene h:l.t als Hilfs­
organ der BezirksveI"'W:1lrungsbehörde bei Maß­
nahmen; die für die EinleitunG' und Durdl­
führung "';00. Verwa1tungss~erfahren nach 
diesem Bundesgesetz'erforderlich sind. mitzu-' 
wirkm.. .. 

Artikdm 

Das Bewen:ungsgesett 1955. BGBL Nr. 148, 
in der F=ng. der Bundesgesetze BGEL Nr. 145/ 
1963, 18111965. 17211971. 276/1971, 447/197'; 

17/1975, 31'8/1976, 320/1971;-
645/1977, 620/1981 und der 
Kundmachu.""1g BGB1 .. Nro597/1978 
wird wie folgt geä."'1dert: 

1. S 62lut. zu buteo.: 

.. § 62.. "Ni6t zUm "B~riebsvermög'!n gehörige 
Wiruch af t:ig1iter. 

(1) Zum ~triebsvennög~n gehören nich: 
1. die Wirtschaftsgüt...'"t", die nam den Vor­

sch...-iften des Vermögenssteuerg~etzes oder 
:m~ererGeset2;: Yon der Vermögenssteuer 
befreit sind; 

2. Wirtsdu.ft:sg.:lt~, die nach S 69 Z. 4 nicht 
z.um sons::igen Vermögen gehör=; 

3. WirtsdJ,.ftsgiju:r und. Redlte an Wirtsc:hafts­
g'ltern. die dazu dien~. Schidigungen durch 
Abwässer oder Abgase 2U verhindern. zu 
beseitigen. oder zu verringern. und deren 
Ansmaffung oder HenteUung gesetzlich vor­
geschnebea oder im öffentlichen Interesse 
erforderlich war; . 

4. Pflich:notstandsreserven nach dem Erdöl­
Bevorratungs- und Meldegeset2; 

5. Wlrtsduftsgilter, soweit sie nicht unter Z. 4 
fallen und für die Haltung von Pflichtnot­
standsreservea nach dem Erdöl-Bevor­
ratungs.. und Meldegesetz. zu dienen I 
bestimmt_~~dj. . ____________ ...!. 

6. Wirochaftsgüter. die ausschließlich und 
unmittelbar der Entwicklung oder Verbesserung 
volkswirtschaftlich wertvoller Erfindungen dienen, 
wenn der volkswirtschaftliche Wert der betreffen­
den Erfindung durch eine Bescheinigung des Bun· 
desministers für Handel, Gewerbe und Industrie 
nachgewiesen wird. 

'. 
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(2) Die Bestimmungen des Ab,. 1 Z. 3 bis 6 
. sind nidlt auf Wirtschaftsgüter: anzuwenden. die 
: Grundbesin darstellen. 
I 

(3) Die Bestimmungen des Ab,. 1 Z. 4 und 5 
sind nur anzuwenden, wenn der Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie bescheinigt. 
daß es sich um Pflidltnotstandsreserven im Sinne 
des Erdöl-Bevorratungs~ und Meldegesetzes 
handelt.'· 

2. § 70 Z. 10 hat zu lauten: 

: "tO. WirtschaEtsgüter, die. gemäß § 62 Abs. 1 
I Z. 3 his 6 als nicht zum Betriebsvermögen 
I gehörend bezeichnet: sind.·· 

Artikel IV 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 
1. Juli 1982 in Kraft und mit Ablauf 
des 30. Juni 1984 außer Kraft. 

(2) Oie Vorratspflicht gemäß Art.II 
§ 3 beträgt ab Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes bis 28. Feber 1983 
25 % des Importes des Jahres 1981. 

(3) Bis zum Inkrafttreten einer Ver­
ordnung auf Grund des ~rt.II § 5 
Abs.5 beträgt der Höchsttarif für 
die Übernahme der Vorratspflicht 
S 785,- exklusive Umsatzsteuer für 
je 1000 Erdöleinheiten pro Jahr. 

Artikel V 

(1) Mit d<:!r Vollziehucg aes Art. ! dieses 
Bund'.:sge3e~es ist die BU!ldesregierung betraut. 

(2) Mit der Vol!ziehung des Art. II dieses 
Bundesgesetzes sind betraue: 

1. hinsichtlich aes S 20 der Bundesminister für­
Handel, Gewerbe una Industrie im F;nver~ 
nehmen mit dem Bucde:smiainer für Finlll­
zen; 

2. hinsichtüdl des § 23 der Bundesminister für 
Handel. Gewerbe und Industrie im Einver~ 
nehmen mit dem Bundesmi..a.i.ster für Inneres; 

3. it:n übrigen der Bundesminister für Handel. 
Gewerbe und Indwtrie. 

(3) Mit der Vollziehung des Art. m dieses 
Bundesgesetzes ist aer- Bundemü.nister für 
Finanzen betraut. 

' .. 
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Begründung: 

Das Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz; BGBl.Nr. 318/1976, 

zuletzt i.d.F. BGBi.Nr. 312/198~, regelt die Haltung von 

Pflichtnotstandsreserven an Rohöl und and Erdölprodukten, 

die mit 25 % der im Vorjahr getätigten Importe festgelegt 

sind. Durch den vorliegenden Entwurf soll diese Berechnungs­

basis auf "Netto-Importen umgestellt werden, das heißt, daß 

die von einem Vorratspflichtigen getätigten Exporte von den 

Importen abzuziehen sind. Dies bringt einen höheren Grad 

der inländischen Versorgungssicherheit mit sich, da durch 

die Entlastung der Exporte tendenziell ein höherer Aus­

lastungsgrad.der inländischen Raffinerie erreicht werden 

kann. Nicht zuletzt wird den diesbezüglichen Bestimmungen 

des Übereinkommens über ein internationales Energiepro-
) 

gramm, BGBI.Nr. 317/1976, Genüge" getan. 

Da das geltende Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz bereits 

mehrfach novelliert wurde, erscheint es im Interesse der 

Rechtssicherheit geboten, unter Einbeziehung ~ieser Novellen 

die Neuregelung in einem Erdöl-Bevorratungs- und Meldegesetz 

1982 zu verankern. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, den Antrag unter Verzicht 

auf eine erste Lesung dem Handelsausschuß zuzuweisen. 

'. 
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